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1. Rahmenbedingungen / Stellenwert der Mitwirkung 

Art. 4 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) schreibt vor, dass die mit Planungsaufgaben 

betraute Behörden über Ziele und Ablauf von Planungen zu informieren haben. Ueberdies soll die Be- 

völkerung in geeigneter Weise mitwirken können. Diese Bestimmungen sind in Art. 58 des Kantonalen 

Baugesetzes (BauG) enthalten. Für die Gemeindebehörden ist es wichtig, ein Echo auf die Planungs- 

arbeit zu erhalten. Die Mitwirkungseingaben fliessen in geeigneter Form in das weitere Verfahren ein. 

 

 

2. Auftrag der Mitwirkung 

Nach Art. 58 Abs. 3 BauG ist über die Mirwirkung Rechenschaft abzulegen. Dieser Forderung wird mit 

dem vorliegenden Mitwirkungsbericht entsprochen. Er enthält alle bis zum 20.06.2016 eingetroffenen 

Eingaben, fasst diese in ihren wesentlichen Punkten zusammen und enthält die Antworten der 

Planungsbehörden. 

 

3. Ablauf der Mitwirkung 

Die Mitwirkung dauerte vom 19.05.2016 bis am 20.06.2016. 

Sämtliche Mitwirkungsunterlagen (Ueberbauungsplan, Ueberbauungsvorschriften und Erläuterungsbericht) 

lagen im Gemeindehaus auf und konnten eingesehen werden. 

Insgesamt wurden fristgerecht 3 Eingaben abgegeben. Nachfolgend sind die Eingaben zusammengefasst 

und aufgelistet. Zu jeder Eingabe wird die Stellungnahme und Beschlussfassung des Gemeinderates dar- 

gelegt: 

 

 

 
Nr. 
 

 
Zusammenfassung der Mitwirkungseingabe 

 
Stellungnahme Planungsbehörde 

 
1 

 
Im Grundbuch ist ein Zu- und Vorfahrtsrecht 
zu Lasten Parzelle Nr. 1998 eingetragen. 
Dieses Wegrecht dient zur Erschliessung 
des Süd-Oestlichen Teils von Parzelle 
Nr. 1527. 

 
Gemäss originalem Wortlaut im ‚Abtretungs- und 
Teilungsbrief‘ von 1892 ist die Rede von ‚…hinter 
dem Haus der Geschwister Tritten…‘, also nördlich 
desselben (entlang der Grenze zu Parzelle Nr. 
2004). 
Mit der Abparzellierung von Parzelle Nr. 3659 
(Raiffeisen) wurde dieses Wegrecht verunmöglicht 
und hätte als Dienstbarkeit z.L. Parzelle Nr. 1998 
bereits damals im Grundbuch gelöscht werden 
müssen. 
Die Zufahrt zu Parzelle Nr. 1527 wird heute über die 
Parzellen Nr. 2004 sowie 3659 ausgeübt. 
Das ‚Zu- und Vonfahrtsrecht und Zu- und Vongangs-
recht‘ z.L. der Parzelle 3659 wurde am 29.12.1979  
im Grundbuch als Dienstbarkeit eingetragen. 
 

 
1 

 
Mit der geplanten Ueberbauung Baufeld 01, 
02 und 03 inkl. Zusammenschluss der beste- 
henden Baute (Hotel Kreuz) ist es nach  
heutigem Wissensstand nicht mehr möglich 
das Wegrecht über die belastete Parzelle 
Nr. 1998 sicherzustellen. 
 
 

 
Das Wegrecht kann bereits heute nicht mehr 
ausgeübt werden. 



 
1 

 
Es wird vorgeschlagen, obgenanntes 
Wegrecht kostenneutral auf Parzelle Nr. 2634 
(heutiger Kiesparkplatz) zu übertragen und 
über in der geplanten Tiefgarage ab der 
Hohliebestrasse einen Anschluss für einen 
späteren Durchgang zu Parzelle Nr.1527 zu 
erstellen. 
 

 
Im Grundbuch ist kein Wegrecht zu Lasten Parzelle 
Nr. 2634 eingetragen. Einer Uebertragung dieser 
Dienstbarkeit von Parzelle Nr. 1998 auf Parzelle Nr. 
2634 muss auf zivilrechtlichem Weg gelöst werden. 

 
2 

 
Die Höhe der Gebäude bzw. der Geschoss-
zahl soll nicht erhöht werden, da dies zu einer 
wesentlichen Werteinbusse der Liegenschaft 
an der Hohliebestrasse 6 A führt. 
 

 
Die innere Verdichtung ist eines der Hauptziele des 
kantonalen Richtplanes. Diese soll durch höhere 
Ausnutzung (AZ) und grössere Gebäudehöhen (GH) 
erreicht werden. Die 2-geschossige Bauweise 
gemäss heute geltender UeO beispielsweise ist im 
Zentrum demnach nicht mehr zulässig. 
Im Rahmen der letzten, durch die Gemeindever-
sammlung eintimmig angenommenen, Ortspla-
nungsrevision wurden diese kantonalen Auflagen 
umgesetzt. Zur Stärkung des Dorfkerns durch innere 
Erneuerung und Verdichtung erfolgte die einheitliche 
Zuordnung aller Hotelbetriebe zur Kur- und Hotel- 
zone (KH).  Die innere Verdichtung in Nähe des 
Dorfkerns entspricht der Absicht der Gemeinde. 
 

Nach Baureglement der Gemeinde Lenk dürfen 
Bauten in der Kur- und Hotelzone max. 4-
geschossig, und auch in einer eigenständigen 
Architektursprache ausgeführt werden. 
In der Machbarkeitsstudie für das Areal Kreuz 
wurden Gesamtkonzeption und das verträgliche 
Nutzungsmass geprüft und in mehreren Runden in 
der Planungskommission diskutiert und angepasst 
(insb. Stellung und Proportion der Bauten, Dach-
form und Firstrichtung, einheitliche Fassadenge- 
staltung, etc.). 
Aufgrund der vertieften Auseinandersetzung mit 
dem Orts- und Landschaftsbild weist das 
vorliegende Projekt anstatt der erlaubten 4, nur 
deren 3 Geschosse auf. Die maximal zulässige 
Beschattungsdauer der umliegenden Bauten nach 
Art. 22 BauV wurde als eingehalten nachgewiesen. 
 

 
2 

 
Im Mindesten wäre eine andere Ausrichtung 
des Gebäudes / Dachfirsts auf Baufeld 1 zu 
wählen, damit die hinter dem Areal liegenden 
Liegenschaften nicht komplett ‚an die Wand 
schauen müssen. Mit der gegenwärtig 
geplanten Dachfirst-Ausrichtung wird auf der 
gesamten Grundfläche des Gebäudes Baufeld 
1 die Aussicht verbaut. Würde die Dachfirst-
Ausrichtung um 90° gedreht (in Aussichts-
Richtung), läge der Höchstpunkt der Neubaute 
tiefer und damit würde insgesamt weniger 
Aussicht verbaut. 
 
 
 

 
Im Dorfkern gibt es keine vorherrschende 
Firstrichtung. Zahlreiche Gebäude haben grosse 
Lukarnen, teils gar Kreuzfirste. 
In den Vorabklärungen wurden unterschiedliche 
Ausrichtungen und Kombinationen geprüft, und 
schliesslich wie im Richtprojekt abgebildet für 
ortsbaulich richtig befunden.  
Ein Drehen der Firstrichtung um 90° würde die 
Aussicht nur unwesentlich beeinflussen, da die 
Lukarnen pratisch gleich hoch wie die Hauptfirste 
sind. Zudem würden die Auskragungen der 
Vordächer grösser. 



 
2 

 
Weshalb betreffend Proportionen Art. 40 Abs. 
3 und 4 GBR nicht zur Anwendung kommen 
sollen, wird nicht verstanden. 
 

 
Sowohl Kur- und Hotelzone, als auch die Kernzone 
gelten bezüglich der Gestaltung von Bauten und 
Anlagen als Sonderzone. Art. 40 Abs. 3 und 4 
machen somit keinen Sinn und wurden in der UeO 
ausgeschlossen. 

  
2 

  
Weshalb im Jahre 2016 die Energieversor-
gung für Heizung und Brauchwasser eines 
Hotelneubaus fossil erfolgen soll, ist 
unverständlich und sehr bedenklich. Lenk 
sollte sich hier an führenden Wintersportorten 
ein Vorbild nehmen (z.B. Aspen, Colorado / 
USA mit 100% erneuerbarer Energie versorgt). 
Neubauten auf bisher unbebautem Land sollen 
nur mit den neusten umweltschonenden 
Technologien erstellt werden. 
 

 
Art. 14 der Ueberbauungsvorschriften garantiert den 
Besitzstand der heutingen Oelheizung im Hotel 
Kreuz Lenk. Der Einsatz von Alternativenergien ist 
ausdrücklich als zulässig erwähnt. 
Der Anschluss des Hotel Kreuz Lenk an das Projekt 
Wärmeverbund (im 2. Anlauf in Planung) wurde 
geprüft.  Es ist allerdings nicht sicher, ob dieser 
Wärmeverbund dereinst überhaupt realisiert wird. 
Mit einer Wärmepumpe könnten zudem die Bedarfs-
spitzen im Winter nicht abgedeckt werden. Selbst im 
Projekt ‚Wärmeverbund‘ ist für die 
Spitzenabdeckung Oel vorgesehen. 
 

 
3 

 
Die jetzt gültigen Bestimmungen für die Kur- 
und Hotelzone sieht eine Ausnützungsziffer 
von 0.7 vor. Gemäss der neuen 
Ueberbauungsordnung soll jedoch künftig mit 
einer Ausnützungsziffer von 1.69 gebaut 
werden können. Dies entspricht einer Ver-
doppelung des zulässigen Masses. Diese 
Erhöhung wird als unangemessen und 
übermässig empfunden. Die Häuser sind zu 
hoch und passen nicht ins Landschaftsbild. 
Die geplante Ueberbauung sprengt mit den 
Appartmenthäusern den ortsüblichen Mass-
stab der Bauten in unmittelbarer Umgebung. 
 

 
Gemäss neuem Baureglement der Gemeinde Lenk 
ist in der Kur- und Hotelzone eine AZ von 0.9 
möglich. Da die UeO Nr. 16 praktisch allseitig von  
der Kernzone umgeben ist, soll dort eine höhere AZ 
möglich sein.  
Für die Kernzone ist keine AZ vorgeschrieben. 
 
Auf Parzelle Nr. 2634 (Appartments) ist gemäss 
dem, der Ueberbauungsordnung zugrunde 
liegenden Richtprojekt eine AZ von 1.19 
vorgesehen. Parzelle Nr. 1998 (best. Hotel Kreuz) 
weist bereits heute eine erheblich höhere AZ von 
1.97 auf. Die genannte AZ von 1.69 entspricht also 
dem Durchschnitt über beide Parzellen gerechnet. 
 
Bezüglich Herleitung des ortsverträglichen Dichte-
mass wird zudem auf obgenannte Stellungnahme im 
Zusammenhang mit der Gebäudehöhe verwiesen. 
 

 
3 

 
Ausserdem ist gemäss der Ueberbauungs-
ordnung ein Notfahrrecht über die Parzelle Nr. 
4292 vorgesehen. Gerade bei Einsätzen mit 
Rettungsfahrzeugen braucht es sicher 
genügend Platz. Was gibt es dazu für Vor-
schläge? 
 

 
Wird auf UeO-Plan gelöscht. 

 
3 

 
In der Kur- und Hotelzone sind die Aussen-
anlagen von wesentlicher Bedeutung. Die 
Bauten stehen dicht an dicht, sodass keine 
genügend grosse Grünfläche Platz findet. 
Um Erläuterungen wird gebeten. 
 

 
In der Kur- und Hotelzone ist keine Grünflächen-
ziffer festgelegt. Ebenso in der Kernzone. 
Die heutige Fläche ist nicht grün, sondern ein 
Schotter-Parkplatz. Mit der neuen Gestaltung wird 
die Anlage erheblich mehr ‚durchgrünt‘ als dies 
heute der Fall ist. 
Erholungsflächen (Berge, Wander-wege, etc.) 
stehen in unmittelbarer Nähe in ausreichendem 
Masse zur Verfügung. 
 



 
3 

 
Es ist nicht ersichtlich, ob die gesetzlichen 
Grenzabstände eingehalten wurden? 
 

 
Die gesetzlichen Grenzabstände wurden einge-
halten. Es sind dies in der Kur- und Hotelzone: 
 

- Strassenabstand 3.60m (Projekt = 5m) 
- Kleiner Grenzabstand 4.00m (eingehalten) 
 
- Grosser Grenzabstand 8.00m 
  (südlich hinfällig, da Strassenabstand vorrangig) 
 

- Abstand zw. Gebäuden 16.00m = kGA+gGA 
  (Dieser kann bei gemeinsamer Planung unter- 
  schritten werden. Der minimale Gebäudeabstand 
  nach Art. 79 EGzZGB ‚Einführungsgesetz zum 
  Zivilgesetzbuch‘ von 6m wird eingehalten) 
 

- Grenzabstand für unterirdische Bauten 1.00m 
  (eingehalten) 
 

 
3 

 
Die Bauherrschaft will die Fläche bis aufs 
äusserste nutzen, damit die Sanierung des 
bestehenden Hotel Kreuz finanziell gesichert 
werden kann. 
 

 
Querfinanzierung ist im heutigen wirtschaftlich 
äusserst schwierigen Umfeld oft die einzige 
Möglichkeit einen Betrieb finanziell längerfristig zu 
sichern. 
Diese Möglichkeit zur finanziellen Sicherung von 
bestehenden Hotelbetrieben  ist durch den Gesetz-
geber gewollt und im Zweiwohnungsgesetz 
ausdrücklich so vorgesehen. 
 

 
3 
 

 
Es ist uns ein Anliegen, dass die Häuser so 
geplant werden, dass sie den Anforderungen 
des Orts- und Landschaftsbildschutzes 
genügen. Wir wünschen uns eine gute 
Gesamtwirkung mit den bereits vorhandenen 
Gebäuden. Daher erachten wir es von hoher 
Wichtigkeit auf die Stellung, Proportionen und 
Dimensionen der geplanten Gebäude acht zu 
geben. Zudem muss das gesamte Bild 
inklusive Aussenanlagen stimmen. 
 

 
Dieser Aussage kann ohne Einschränkung 
begepflichtet werden. 
 

 

  



4. Liste der Mitwirkenden 

1 Geschwister Ueli + Irene Perreten, Heidi Perreten Aegertenstrasse 5 3775 Lenk 

 

2 Irene Perreten und Daniel Röthlisberger  Hohliebestrasse 6 B 3775 Lenk 

 

3 M. und M. Steiner – Landis   Seengerstrasse 26 5705 Hallwil 

 (Eigentümer Liegenschaft Hohliebestrasse 6 A) 
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UeO Hotel Kreuz Lenk 
Beilage  zu  Mitwirkungsbericht 

 

 

Ausschnitt in neuzeitlicher Schrift: 

 

 

RECHT 

 

Abtretungs- und Teilungsbrief vom 4. Januar 1892 
 

I. Liegenschaften 

 

1. Ein Heimwesen auf der Abendseite nächst obenher dem Dorfe Lenk, auf der Bäuert 

Aegertn, gewöhnlich beim Hüsi genannt und enthaltend: … 

 

Zugehörden, Rechte und Beschwerden. 

 

1. Bezüglich auf die Hüsiheimat Art. 1: 

 

a.  ….. 

b.  ….. 

c.  ….. 

 

d.  Zum ganzen Heimwesen somit das unentgeltliche Zu- und Vonfahrtsrecht hinter 

dem Haus der Geschwister Tritten auf und ab über deselben und laut des oben 

Litt. b allegierten Dienstbarkeitsvertrages teilweise über das früher dem Johann 

Wampfler gehörende Land in der festgesetzten Richtung. 

 

 

LAST 

 

Austeilung vom 8. August 1893 
 

Rechte und Dienstbarkeiten. 

 

1.  ….. 

2.  ….. 

 

3.  Ueber die Hohliebematte Art. 3 führt ganz aussen auf und ab Winterweg, ferner 

Fuss- & Wolkenweg (?). 
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